
Die Existenz des chemischen Elemen-
tes Lithium ist seit dem Beginn des 

19. Jahrhunderts bekannt, Mitte dieses 
Jahrhunderts wurde es erstmals in Rein-
form gewonnen. Die industrielle Verwer-
tung des Alkalimetalls und seiner Verbin-
dungen hielt sich jedoch bis zum Ende 
des 2. Weltkriegs sehr in Grenzen. Ein 
Bedarf an größeren Mengen entstand 
erst während des Kalten Krieges. Das 
Militär benötigte damals Lithium für die 
Entwicklung und den Bau von Wasser-
stoffbomben – welche aber glücklicher-
weise nie zum Einsatz kamen.

In den 1980er Jahren wurde von bri-
tischen Wissenschaftlern die Möglichkeit 
des Baus neuartiger Akkumulatoren unter 
Verwendung von Lithium-Ionen entwickelt. 
Ein erster kommerziell nutzbarer Lithi-
um-Ionen-Akkumulator wurde 1991 von 
einem japanischen Unternehmen auf den 
Markt gebracht. Bis in unsere Gegenwart 
hinein werden auf diesem Prinzip beruhen-
de Akkumulatoren hergestellt und finden 
in einer Vielzahl von Geräten Anwendung. 

Ein großer Teil des vom US-Militär ange-
häuften Lithiumvorrates konnte dadurch 
für zivile Zwecke verwendet werden.

Mit dem Beginn des Zeitalters von In-
ternet und der Handymania erhöhte sich 
die Nachfrage nach dem zuvor kaum 
beachteten Rohstoff Lithium schlagartig. 
Und kürzlich tat sich noch eine weitere 
Verwendungsmöglichkeit auf: das Elektro-
auto. Dessen Umweltbilanz ist zwar heftig 
umstritten. Das Schrumpfen der weltweit 
bekannten Erdöllagerstätten veranlasst 
aber nicht wenige Autohersteller, dennoch 
in diese Technologie zu investieren.

Mit wachsendem Bedarf an Lithium 
setzte während der letzten Jahre eine fie-
berhafte Suche nach weiteren Lagerstät-
ten ein. Fündig wurde man unter anderem 
im Zentrum Südamerikas, in Bolivien. Der 
Andenstaat verfügt über Salzwasserseen, 
aus denen vergleichsweise kostengünstig 
Lithiumhydroxid gewonnen werden kann. 
Als tatsächlich ein Vertrag zwischen dem 
bolivianischen Staatsunternehmen YLB 

Putsch für mehr
Elektronikschrott

von Gerd Bedszent

EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

die in dieser Beilage veröffentlichten 
Artikel sind, wenn nichts anderes ver-
merkt, bereits in der  Online-Ausgabe 
von BIG Business Crime erschienen, 
die man über die Homepage des 
Vereins Business Crime Control errei-
chen kann: www.businesscrime.de. 
Wir hoffen, damit auch Ihr Interesse 
zu wecken, sich über die Arbeit von 
BCC zu informieren.

Aus aktuellem Anlass möchten wir 
hier aus einer Stellungnahme von Bu-
siness Crime Control zur Frage der 
Gemeinnützigkeit von Organisationen 
zitieren, die sich der Aufklärung über 
gesellschaftliche Missstände und 
einer Förderung bürgerschaftlichen 
Engagements verschrieben haben. 
Nach der Aberkennung der Gemein-
nützigkeit von Attac hat dies nun auch 
die Internet-Plattform Campact und – 
ein Skandal angesichts zunehmender 
rechter Umtriebe und Gewaltakte im 
Land – die VVN-Bund der Antifaschis-
tinnen und Antifaschisten getroffen. 

Aus unserer Erklärung vom Frühjahr 
letzten Jahres:

„Business Crime Control verfolgt mit 
Sorge den Umgang von Politik und 
Justiz mit Organisationen der Zivilge-
sellschaft...

Die ‚Allianz Rechtssicherheit für politi-
sche Willensbildung‘, in der sich mehr 
als 80 Stiftungen und Vereine zusam-
mengeschlossen haben und der auch 
Business Crime Control beigetreten 
ist, fordert eine umgehende Reform 
der Regeln für Gemeinnützigkeit. Es 
fehlen bei ihnen zum Beispiel Ziele 
wie die Förderung der Menschen- und 
Grundrechte und das Engagement 
gegen Rassismus. Politische Bildung 
könne nicht auf aktions- und folgenlo-
se Debatten eingeschränkt werden.

Gerade vor dem Hintergrund des welt-
weiten politischen Rechtsrutsches, 
der mit der anhaltenden Machtkon-
zentration der Konzerne sowie der 
Unterdrückung und Aushöhlung der 
demokratischen, gesellschaftlichen 
Ordnung einhergeht, müssen zivil-
gesellschaftliche Initiativen und Or-
ganisationen gefördert und gestärkt 
werden, statt sie durch restriktive 
Auslegung überholter Rechtsnormen 
in ihrer Arbeit zu behindern.“

Mit den besten Grüßen
Redaktion BIG Business Crime



und dem in Baden-Württemberg behei-
mateten Unternehmen ACI Systems 
Alemania (ACISA) über die gemeinsa-
me Förderung und Verarbeitung von 
Lithium aus dem Salzsee Uyuni zustan-
de kam, überschlugen sich deutsche 
Politiker und Unternehmenssprecher 
in begeisterten Kommentaren. Dass 
Bolivien von einem Präsidenten regiert 
wird, der als Interessenvertreter von 
Gewerkschaften und landwirtschaftli-
chen Kooperativen an die Macht kam, 
geriet während dieser Euphorie vorü-
bergehend in den Hintergrund.

Bolivien gilt als wirtschaftlich un-
terentwickelt und als ärmster Staat 
Südamerikas. Das Land verfügt zwar 
über einige Erdgaslagerstätten. Diese 
waren mit der neoliberalen Welle un-
ter dem Druck westlicher Geldgeber 
privatisiert worden. Da ausländische 
Konzerne hauptsächlich mit eigenen 
Spezialisten arbeiten, ging der geför-
derte Reichtum aber an der Bevölke-
rungsmehrheit vorbei. Ein weiterer 
Grund für Unzufriedenheit war das An-
tidrogenprogramm der USA. Leidtra-
gende dieses Programms waren näm-
lich hauptsächlich Agrargemeinden im 
Andenhochland, für die der Anbau der 
Kokapflanze oftmals die einzige nen-
nenswerte Erwerbsquelle ist.

Auf einer Welle von Sozialprotesten 
reitend konnte 2005 die Partei „Movi-
miento al Socialismo“ (MAS) die Wah-
len gewinnen und Evo Morales wurde 
Präsident der Republik Bolivien. Dieser 
re-verstaatlichte unverzüglich die Erd-
gasförderung, dazu noch weitere In-
dustrieunternehmen sowie von Grund-
besitzern nicht genutzte Agrarflächen. 
Eine umfassende Agrarreform blieb 
allerdings aus. Morales gewann auch 
die folgenden Wahlen, jedoch nur auf 
der Grundlage von umstrittenen Verfas-
sungsänderungen.

Entgegen allen Prognosen neolibe-
raler Denkfabriken konnte sich Bolivien 
in der Ära Morales wirtschaftlich sta-
bilisieren. Die Lage der Bevölkerung 
verbesserte sich spürbar. Ein Großteil 
der Staatseinnahmen floss in Sozial-
programme, in den Bildungssektor 
und in die medizinische Infrastruktur. 
Selbst der Internationale Währungs-

fonds attestierte dem charismatischen 
und betont antiwestlich auftretenden 
Präsidenten eine „angemessene Wirt-
schaftspolitik“.

Auf allgemeine Ablehnung stießen 
allerdings die von Morales betriebene 
Aufweichung des Verbotes von Kinder-
arbeit sowie die Freigabe von Urwald-
flächen für Brandrodungen. Infolge der 
widersprüchlichen und sich teilweise 
ausschließenden Interessen seiner 
Wählerschaft verlor der zunehmend au-
toritär regierende Präsident in der End-
phase seiner Herrschaft das Vertrauen 
von Teilen seiner Basis. Die indigenen 
Ethnien der Tieflandregionen betrach-
teten ihn beispielsweise als Verräter an 
ihrer Sache und warfen ihm vor, aus-
schließlich die Interessen der Kokabau-
ern des Hochlandes zu vertreten.

Auch der mit der deutschen Firma 
abgeschlossene Joint-Venture-Vertrag 
über die Förderung von Lithium war 
in Bolivien nicht unumstritten. Kritiker 
aus den eigenen Reihen warfen der 
Regierung einen Ausverkauf nationaler 
Ressourcen vor. Vertreter der Bergregi-
on, in dem der lithiumhaltige See liegt, 
forderten einen größeren Anteil an den 
zu erwartenden Erlösen. Die am 4. 
November 2019 bekannt gewordene 
Annullierung des Vertrages war wohl 
einer der Auslöser für eine Reihe von 
Protesten der vergleichsweise wohlha-
benden städtischen Bevölkerung.

Der Firmenchef der Firma ACI Sys-
tems erklärte gegenüber der deut-
schen Tagesschau: „Wir werden daher 
erst einmal wie geplant am Projekt 
weiterarbeiten”. Es folgte eine Medien-
kampagne: Von den deutschen Medien 
und Politikern wurde Evo Morales als 
notorischer Umweltsünder dargestellt, 
der verantwortungsvolle Autofahrer 
dazu zwingen wolle, statt mit modernen 
E-Autos weiter mit benzinfressenden 
Dreckschleudern zu fahren. Ausgeblen-
det wurde dabei, dass Elektroautos gar 
nicht mit Lithium betankt werden. Das 
Element ist kein Energieträger, son-
dern nur Bestandteil wichtiger Bauteile 
des Akkumulators.

Das Aufladen dieser Akkumulatoren 
kann zwar mit regenerativ erzeugter 

Energie erfolgen, aber auch mittels 
dreckiger Kohleverbrennung oder gar 
mit Atomstrom. Die Energiebilanz von 
Elektroautos ist, wie gesagt, sehr um-
stritten. Und die massenhafte Produk-
tion dieser Autos dürfte das nächste 
Umweltproblem in Gestalt von zu ent-
sorgenden Bergen von Lithiumakkumu-
latoren erzeugen. Auf Armutsregionen, 
die mangels anderer Einnahmequellen 
den reicheren Industriestaaten gegen 
Bezahlung ihren Dreck abnehmen, 
dürfte mit dem Elektroauto eine neue 
Schwemme an hochgiftigem Schrott 
hereinbrechen.

Vermutlich hatte Evo Morales, als 
er den Joint-Venture-Vertrag per De-
kret stoppte, nicht die Sauberkeit des 
Planeten im Sinne. Umweltschutzmaß-
nahmen betrachtet er als Problem der 
wohlhabenden europäischen Staaten. 
Es ist aber anzunehmen, dass Morales 
den Vertrag im Interesse der bolivia-
nischen Seite nachbessern wollte. Es 
handelte sich also um den Bestandteil 
eines finanziellen Tauziehens zwischen 
zwei Vertragspartnern – in diesem Fall 
der bolivianischen Regierung auf der 
einen und dem baden-württembergi-
sche Unternehmen auf der anderen 
Seite. Letzteres hatte allerdings die 
deutsche Regierung und ihr Auswär-
tiges Amt sowie diverse parteinahe 
Stiftungen im Rücken. Und diese un-
terstützen seit Jahren die bürgerlichen 
Oppositionsparteien Boliviens gegen 
den gewählten Präsidenten.

Es ist nicht bekannt, ob die Annul-
lierung des Vertrages einziger Grund 
für die Welle von Unruhen und Krawal-
len war, die in den Wochen danach 
Bolivien erschütterte. Es dürfte aber 
der Hauptgrund gewesen sein. Regie-
rungsgegner hatten gewaltsam Rund-
funk, und Fernsehsender besetzt, 
Abgeordnete und Mandatsträger der 
regierenden Partei angegriffen. Be-
kanntlich verzichtete Morales am 10. 
November auf sein Amt und ging ins 
Exil, nachdem sich zuerst die Polizei 
auf die Seite der Regierungsgegner 
gestellt hatte und die Militärführung 
ihn dann ultimativ zum Rücktritt auf-
forderte. Proteste und Straßenblocka-
den der Anhänger von Morales wur-



den gewaltsam aufgelöst; es gab 
zahlreiche Tote.

Die jetzt amtierende selbsternannte 
Übergangpräsidentin Jeanine Añez gilt 
als erklärte Gegnerin der indigenen 
Agrarbevölkerung und als erbitterte 
Kritikerin der von Morales umgesetzten 
Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die Re-
gierung der Bundesregierung Deutsch-
land sowie mehrere ihrer Politiker be-
grüßten den kaum verbrämten Putsch.

Die Übergangsregierung kündig-
te Neuwahlen an, bei denen Morales 
nicht antreten darf. Ob und in welchem 
Umfang diese Wahl anerkannten de-
mokratischen Regularien entsprechen 
wird, ist derzeit noch nicht absehbar. 
Vermutlich bleibt der indigenen Agrar-
bevölkerung des Andenstaates nur 
die Alternative zwischen zwei Übeln: 
entweder per Stimmzettel gegen die 
eigenen Interessen zu votieren oder 
aber eine vom Militär gestützte rechts-
gerichtete Diktatur zu akzeptieren. 
Alles andere dürfte auf einen Bürger-
krieg hinauslaufen. 

Gerd Bedszent lebt und arbeitet 
als freier Autor in Berlin. Er ist Mitglied 
der Redaktion von BIG Business Crime. 

Im April 2013 ereignete sich das 
bislang größte Unglück in der Be-

kleidungsindustrie: In Bangladesch 
stürzte das Gebäude der Textilfabrik 
Rana Plaza ein. Damals starben über 
1.100 Menschen, 2.500 weitere wur-
den zum Teil schwer verletzt. Im Jahr 
zuvor kamen bei einem schweren Fa-
brikbrand der Firma Ali Enterprises im 
pakistanischen Karatschi 260 Men-
schen ums Leben.

Beide Fabriken produzierten für 
den Weltmarkt. Hauptkunde von Ali 
Enterprises war der deutsche Billigan-
bieter KiK, der damals nach eigenen 
Angaben für 70 Prozent der Aufträge 
verantwortlich war. Trotz des zweifel-
los vorhandenen Einflusses auf seine 
Zulieferer unterließ es der Discounter 
offensichtlich, auf einen ausreichenden 
Brand- und Arbeitsschutz hinzuwirken.

Als Reaktion auf diese Unglücke kam 
eine längst überfällige Diskussion über 
die Verantwortung von Unternehmen 
aus den nördlichen Industriestaaten 
für die desaströsen Arbeitsverhältnis-
se im globalen Süden international in 
Gang. Debattiert wurde über fehlenden 
Arbeitsschutz, Hungerlöhne, überlan-
ge Arbeitstage, Kinderarbeit, den Um-
gang mit gefährlichen Chemikalien und 
mangelhaften Brandschutz. Deutsche 
Textilfirmen lassen mittlerweile nahezu 
vollständig in Asien produzieren. Indus-
trie und Politik versprechen seit gerau-
mer Zeit, für bessere Bedingungen in 
den dortigen Zulieferfirmen zu sorgen.

Sechs bzw. sieben Jahre nach Rana 
Plaza und Ali Enterprises ist nach ein-
helliger Meinung kritischer Experten 
jedoch kaum etwas geschehen. Die 
Produktion läuft wie gehabt, Arbeits-

ausbeutung und Fabrikunfälle sind 
weiter an der Tagesordnung. KiK-Chef 
Patrick Zahn, der sein Unternehmen 
selbst als „echtes Schwergewicht“ im 
deutschen Einzelhandel bezeichnet, 
verteidigte die für die Arbeiter*innen 
verheerende Produktion in Ländern wie 
Bangladesch und Pakistan.

Im Nachhaltigkeitsbericht 2017 sei-
nes Unternehmens unterstrich Zahn 
klipp und klar die „oberste Priorität, 
das Unternehmen profitabel und auf 
Wachstumskurs zu halten. Denn nur, 
wenn der wirtschaftliche Erfolg des 
Unternehmens langfristig gesichert ist, 
kann nachhaltige Entwicklung gewähr-
leistet werden.“ An anderer Stelle er-
klärte er, es sei keine Option, sich aus 
diesen Ländern zurückzuziehen. Damit 
wäre den Menschen dort überhaupt 
nicht geholfen (vgl. SPIEGEL Online 
vom 29. November 2018).

Intransparente 
Produktionsstruktur

Umgekehrt wird wohl eher ein Schuh 
draus: Die Profite auch der deutschen 
Textilkonzerne werden durch die mi-
serablen Arbeitsbedingungen in den 
verzweigten Lieferketten mit rechtlich 
selbständigen Subunternehmen über-
haupt erst ermöglicht. Die Komplexität 
des Systems bietet den Auftraggebern 
zugleich eine gute Ausrede dafür, sich 
aus der Verantwortung zu stehlen. Dar-
auf verweist Thomas Seibert, bei medi-
co international zuständig für Südasien 
und Referent für Menschenrechte. In 
einem Radiogespräch stellte er jüngst 
klar, die Undurchschaubarkeit der Pro-
duktionsstruktur bilde letztlich die Vo-
raussetzung für die Gewinnerzielung 
der Unternehmen in den Industriestaa-

"Organisierte 
Verantwortungslosigkeit"
Die deutsche Textilindustrie und die Not-
wendigkeit eines Lieferkettengesetzes

von Joachim Maiworm



ten (vgl. SWR2 Forum vom 9. Septem-
ber 2019).

Je weiter unten Betriebe in der Lie-
ferkette der globalen Produktions- und 
Vertriebsnetze angesiedelt sind, desto 
ungeschützter sind die  Arbeitsbedin-
gungen bei ihnen. Aus der Debatte ver-
drängt wird, so Seibert, dass dieses 
System gewollt ist, weil nur auf diesem 
Wege die ungeheuren Profitmargen re-
alisiert werden können. Die Produktion 
von Bekleidung wurde schließlich aus 
Gründen der Kostensenkung in andere 
Länder verlagert, zuletzt nach Süd-
asien, wo sie am billigsten ist. Strikte 
Preisvorgaben und eng gesetzte Lie-
fertermine sorgen dabei für einen ver-
schärften Arbeitsdruck auf Kosten der 
Beschäftigten.

Die Hauptbetroffenen der Standort-
verlagerungen und des Preiskampfs in 
der Textilbranche sind darum nicht die 
Menschen hierzulande, sondern die Nä-
her*innen vornehmlich in Bangladesch 
und Pakistan. Zunächst sorgte der Auf-
stieg der westlichen Wirtschaftsmächte 
für einen rapiden Verfall der traditionel-
len Wirtschaftsstrukturen des globalen 
Südens. Zwar schafft die Verlegung von 
Produktionsstätten bzw. die Vergabe 
von Aufträgen an dort ansässige Sub-
unternehmen dann in diesen Regionen 
dringend benötigte Arbeitsplätze. Zu-
gleich zeigen die Fabrikunfälle aber auf 
drastische Weise, wie unmenschlich die 
Arbeitsbedingungen entlang der globa-
len Produktionsketten sind.

Die Externalisierung der sozialen 
und ökologischen Kosten durch deut-
sche Textilkonzerne stellt deshalb 
grundsätzlich die Frage nach ihrer mo-
ralischen und rechtlichen Verantwor-
tung. Über Jahre war beispielsweise 
KiK nach der vermeidbaren Katastro-
phe von Ali Enterprises einer scharfen 
öffentlichen Kritik ausgesetzt  – juris-
tisch aber nicht belangbar.

Betroffene von Menschenrechts-
verstößen am Arbeitsplatz haben tat-
sächlich kaum eine Möglichkeit, die 
ausländischen mitverantwortlichen 
Unternehmen auf Schadensersatz zu 
verklagen. Diese können für die Aus-
wirkungen ihrer Geschäftstätigkeit im 

Ausland nicht zur Rechenschaft ge-
zogen werden. So wies etwa Anfang 
2019 das Landgericht Dortmund die 
Klage von vier pakistanischen Betrof-
fenen der Ali Enterprises-Katastrophe 
vom September 2012 wegen Verjäh-
rung ab. Da sich das Unglück in Pakis-
tan ereignete, wurde der Fall nach pa-
kistanischem Recht entschieden. Und 
danach waren die Ansprüche verjährt. 
Dieser Fall belegt, dass die Verantwor-
tung deutscher Unternehmen für ihre 
Zulieferfirmen juristisch völlig unzurei-
chend geregelt ist.

UNO-Leitlinien und
Nationaler Aktionsplan
Die im Jahr 2011 von den Vereinten 

Nationen verabschiedeten „Leitprinzipi-
en für Wirtschaft und Menschenrechte“ 
reflektieren dieses Defizit, indem sie 
auf die Schutzpflicht des Staates zur 
Einhaltung der Menschenrechte – auch 
gegen Übergriffen von Dritten, zum 
Beispiel Unternehmen – verweisen. 
Allerdings sind die Vorgaben als nicht 
rechtlich bindend formuliert und setzen 
deshalb auf Empfehlungen als Steu-
erungsinstrument. So heißt es etwa: 
„Staaten sollten klar die Erwartung 
zum Ausdruck bringen, dass alle in 
ihrem Hoheitsgebiet ansässigen und/
oder ihrer Jurisdiktion unterstehen-
den Wirtschaftsunternehmen bei ihrer 
gesamten Geschäftstätigkeit die Men-
schenrechte achten“, oder so schlicht 
wie zahnlos: „Wirtschaftsunternehmen 
sollten die Menschenrechte achten“.

Im Dezember 2016 setzte Deutsch-
land die UN-Leitprinzipien in Form des 
„Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und 
Menschenrechte“ um. Auch hier ver-
zichtet die Bundesregierung auf ver-
bindliche, strafbewehrte Regelungen 
für deutsche Unternehmen, baut statt-
dessen auf das Prinzip der „freiwilligen 
Selbstverpflichtung“. Originalton: „Die 
Bundesregierung erwartet von allen Un-
ternehmen, den im Weiteren beschrie-
benen Prozess der unternehmerischen 
Sorgfalt mit Bezug auf die Achtung der 
Menschenrechte in einer ihrer Größe, 
Branche und Position in der Liefer- und 
Wertschöpfungskette angemessenen 
Weise einzuführen.“

In diesen Kontext gehört auch das 
von der Bundesregierung im Oktober 
2014 als Reaktion auf die tödlichen 
Unfälle in Bangladesch und Pakistan 
ins Leben gerufene „Bündnis für nach-
haltige Textilien“, das offiziell auf eine 
Verbesserung der Produktions- und 
Umweltbedingungen in der weltweiten 
Textilproduktion zielt – „von der Roh-
stoffproduktion bis zur Entsorgung“. 
Nach über fünf Jahren beteiligen sich 
aber nur etwa 50 Prozent der Unter-
nehmen aus der Textilbranche an dem 
Zusammenschluss, bestehend aus 
Vertreter*innen der Wirtschaft, von 
Nichtregierungsorganisationen (NGO), 
Gewerkschaften und der Bundesregie-
rung. Es überrascht nicht, dass sich 
auch das Textilbündnis an den unver-
bindlichen internationalen Vereinbarun-
gen und Leitlinien orientiert und damit 
auf rein freiwillige Maßnahmen setzt.

Der "Grüne Knopf"
Im September 2019 brachte dann 

Entwicklungshilfeminister Gerd Müller 
(CSU) mit dem „Grünen Knopf“ ein zu-
sätzliches Steuerungsinstrument an 
den Start: ein staatliches Textilsiegel. 
Und reicherte damit den bereits beste-
henden Siegel-Dschungel weiter an. 
Ein Siegel, das den Verbrauchern zwar 
Orientierung verspricht, aber ange-
sichts Dutzender anderer Labels, die 
ebenfalls für „ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit“ bürgen sollen, wohl 
eher für Verwirrung als für mehr Klar-
heit sorgen wird. Mit dem Siegel sollen 
die Produkte von Unternehmen ausge-
zeichnet werden, die – so der politi-
sche Fachjargon – in ihrem „Lieferket-
ten-Management“ transparent sind und 
aufzeigen können, dass und wie ihre 
Produkte sozial und ökologisch „fair“ 
hergestellt werden.

Minister Müller bei der offiziellen 
Präsentation des „Grünen Knopfes“ 
am 9. September 2019: „Fair Fashion 
ist ein Mega-Trend. Für drei Viertel der 
Verbraucher ist faire Kleidung wichtig. 
Doch bisher fehlt die Orientierung. Mit 
dem Grünen Knopf ändert sich das. 
Mit jeder Kaufentscheidung können wir 
jetzt einen Beitrag leisten: Für eine ge-
rechte Globalisierung, bei der Mensch 
und Natur nicht für unseren Konsum 



ausgebeutet werden. Für Menschlich-
keit und Humanität“.

NGOs wie zum Beispiel medico in-
ternational kritisieren das staatliche 
Siegel, weil einmal mehr an Unterneh-
men appelliert wird, bestimmte Stan-
dards einzuhalten, ohne dass sie dazu 
rechtlich verpflichtet werden. Wer nicht 
mitmachen will, darf weiter schädlich 
für Mensch und Natur produzieren wie 
bisher. Im Fokus der Maßnahme ste-
hen dagegen die Konsumenten, denen 
eine Entscheidungshilfe beim Kauf von 
Textilien angeboten wird. Letztlich wird 
ihnen die Verantwortung für Menschen-
rechtsverbrechen entlang der Liefer-
ketten aufgebürdet.

Die Überprüfung der Unternehmen 
und ihrer Produkte erfolgt durch Pri-
vatfirmen, die von den Unternehmen 
als Auftraggeber bezahlt werden. Mit 
diesem System wurden bisher überwie-
gend negative Erfahrungen gemacht. 
Die entwicklungspolitische Expertin und 
Autorin Gisela Burckhardt stellt in ihrem 
2014 erschienenen Buch „Todschick“ 
fest, dass sich das Geschäft mit Zer-
tifikaten sowie Audits in asiatischen 
Bekleidungsfabriken zu einer „wahren 
Goldgrube für Prüfgesellschaften“ ent-
wickelt habe und zu einem „Milliarden-
geschäft“ geworden sei. „Was zählt, ist 
das Stück Papier, das eine Überprüfung 
der jeweiligen Fabrik bescheinigt. De-
tails will niemand wissen – auch nicht 
wie die Fabrik eigentlich zu diesem Zer-
tifikat gekommen ist.“ (Seite 107f.)

Die Autorin führt in ihrem Buch eine 
Reihe von Unternehmen an, bei denen 

massive Defizite im sozialen Bereich 
(fehlende Organisationsfreiheit, erzwun-
gene Überstunden) sowie beim Arbeits- 
und Gebäudeschutz auftraten mit zum 
Teil verheerenden Folgen (Brände, ein-
gestürzte Gebäude). In allen Fällen la-
gen von „unabhängigen“ Prüfern ausge-
stellte Zertifikate vor, die die Einhaltung 
der Unternehmens- und Produktkriteri-
en bescheinigten. Aber auch die defi-
nierten Standards selbst sind teilweise 
mehr als fraglich. Beispielsweise erhält 
den „Grünen Knopf“ bereits jedes Unter-
nehmen, welches garantiert, dass die 
Beschäftigten vor Ort den gesetzlichen 
Mindestlohn erhalten. Der aber bewegt 
sich in asiatischen Ländern nicht annä-
hernd auf existenzsicherndem Niveau.

Lieferkettengesetz anstatt 
freiwillige Standards

Damit deutsche Unternehmen nicht 
länger mit der Verlagerung der Pro-
duktion in Billigstlohnländer auch ihre 
unternehmerische Verantwortung ab-
schütteln können, fordern Vertreter*in-
nen entwicklungspolitischer NGOs seit 
Jahren eine gesetzliche Regelung mit 
klaren strafbewehrten Regelungen, die 
die rechtliche Lücke schließt und die 
Achtung der Menschenrechte in den 
globalen Lieferketten verbindlich vor-
gibt. Deshalb stellte sich im September 
2019 in Berlin die „Initiative Lieferket-
tengesetz“ vor, ein breites Bündnis aus 
64 zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen, zu deren Initiatoren unter anderen 
Brot für die Welt, Misereor, Greenpea-
ce und Oxfam zählen, aber auch der 
DGB und die Gewerkschaft ver.di.

In einer Petition fordert das Bündnis 
die Bundeskanzlerin auf, „endlich einen 
gesetzlichen Rahmen zu schaffen, mit 
dem Unternehmen dazu verpflichtet 
werden, sich an Menschenrechte und 
Umweltstandards zu halten“. Ein eige-
ner Gesetzesvorschlag wird zwar nicht 
präsentiert, aber zentrale Anforderun-
gen für ein wirksames Lieferkettenge-
setz formuliert.

Danach sollen alle Unternehmen 
erfasst werden, die in Deutschland 
geschäftstätig und für die gesamte 
Lieferkette von der Rohstoffgewinnung 
bis zur Abfallentsorgung verantwort-
lich sind. Sie werden verpflichtet, die 
Risiken und möglichen Auswirkungen 
ihrer Geschäfte für Menschenrechte 
und Umwelt zu ermitteln, sie zu analy-
sieren und „angemessene Maßnahmen 
zur Prävention bzw. zur Abmilderung 
von Menschenrechtsverletzungen und 
Umweltschäden [zu] ergreifen“ (vgl. 
Hintergrundpaper: Die Initiative Liefer-
kettengesetz, September 2019).

Unternehmen haben zudem die 
Einhaltung der Sorgfaltspflichten zu 
dokumentieren und öffentlich darüber 
zu berichten. „Lückenhafte oder fehler-
hafte Berichterstattung sollte dabei an 
Konsequenzen wie Bußgelder oder den 
Ausschluss von öffentlichen Aufträgen 
geknüpft sein.“ Ein Lieferkettengesetz 
muss neben dem Präventionsgedanken 
(„Sorgfaltspflicht“) außerdem eine Haf-
tung vorsehen, „wenn ein Unternehmen 
keine angemessenen Sorgfaltsmaßnah-
men ergriffen hat, um einen vorherseh-
baren und vermeidbaren Schaden zu 
verhindern“. Geschädigten ausländi-
schen Betroffenen muss der Zugang 
zur bundesdeutschen Justiz ermöglicht 
werden, damit sie auch vor deutschen 
Gerichten ihr Recht einfordern können.

Beide Komponenten sollen über 
die Verwaltungsrechts- und die Zivil-
rechtsschiene durchgesetzt werden 
(mit verwaltungs- und zivilrechtlichen 
Sanktionsmitteln). Würde ein solches 
Gesetz eingeführt, hätten Unterneh-
men, die im Ausland Menschenrechte 
ignorierten, zumindest Bußgelder und 
Zivilklagen zu fürchten. Der Fokus liegt 
ausdrücklich nicht auf dem Strafrecht. 
Vielmehr ergänzt die Intervention der 



Initiative die davon unabhängig laufen-
de Forderung, endlich auch in Deutsch-
land ein Unternehmensstrafrecht als 
Mechanismus einzuführen, um juristi-
sche Personen wie Unternehmen und 
Verbände im Falle von Wirtschaftskri-
minalität mit strafrechtlichen Sanktio-
nen belegen zu können.

Die derzeitige Praxis, Menschen-
rechtsverletzungen auf globaler Ebene 
in erster Linie mit den Mitteln des so-
genannten Soft Laws, also mit Leitlini-
en und Übereinkünften, die im engeren 
Sinne nicht rechtsverbindlich sind, be-
wältigen zu wollen, „stellt letztlich eine 
Bankrotterklärung demokratischer Insti-
tutionen dar, die nicht (mehr) für einen 
Ausgleich zwischen Gemeinwohlbelan-
gen und Wirtschaftsinteressen sorgen 
wollen“. (Kaleck/Saage-Maaß, Seite 43)

Während die internationalen Wirt-
schaftsbeziehungen über ein dichtes 
rechtliches Normenwerk abgesichert 
werden und sich dort unternehmerische 
Interessen über verbindliches Recht 
durchsetzen lassen (zum Beispiel mit-
tels Investitionsschutzabkommen und 
Vertragsrecht), entledigen sich Unter-
nehmen der Verantwortung gegenüber 
ihren Lohnarbeiter*innen über das Sys-
tem der globalen Lieferketten. Die For-
derung nach einem Lieferkettengesetz 
zeigt einmal mehr, dass das Recht den 
herrschenden Machtbeziehungen im-
mer wieder hinterherläuft.
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In einem Artikel im Handelsblatt 
vom 1. November 2019 berichte-

ten Volker Votsmeier und Sönke Iwer-
sen über die Aussage des Kronzeugen 
Benjamin Frey (Name geändert) im 
Prozess zu dem wohl größten Steuer-
betrug der deutschen Wirtschaftsge-
schichte vor dem Landgericht Bonn. 
Frey war 2011 Partner in einer der 
einflussreichsten Rechtsanwaltskanz-
leien Deutschlands. Zu ihren Kunden 
zählten viele der vermögendsten Deut-
schen. Sie hatte gute Verbindungen zu 
den größten Banken.

Als Jana S., Sachbearbeiterin im 
Bundeszentralamt für Steuern, mit 
Frey und dessen Kollegen zu tun be-
kam, stoppte sie beantragte Steuer-
erstattungen in dreistelliger Millionen-
höhe. Das Handelsblatt beschrieb den 
Vorgang wie folgt: „Sie schob damit 
einen Keil in die Maschine, mit der 
Frey für sich und seine Geschäftspart-
ner Unsummen verdiente. Die Maschi-
ne hieß Cum-Ex. Aktien mit (cum) und 
ohne (ex) Dividendenanspruch wurden 
dabei so gehandelt, dass die Beteilig-
ten sich das Mehrfache dessen von 
den Finanzämtern ‚erstatten‘ ließen, 
das sie abführten. Eine ganze Dekade 
lang kamen schwerreiche Investoren, 
ihre Steuerberater, Rechtsgutachter 
und Banken damit durch. Dann stellte 
sich Jana S. quer.“

Frey und seine Kollegen drohten der 
Sachbearbeiterin damit, sie persön-
lich auf Schadensersatz zu verklagen 
und finanziell zu ruinieren. Jana S. ließ 
sich jedoch nicht einschüchtern. Sie 
weigerte sich, Steuern zu erstatten, 
die gar nicht abgeführt worden waren. 
Das löste schließlich ein Ermittlungs-
verfahren aus. Die Aufklärung eines 
riesigen Skandals begann.

Der Schaden, der durch Cum-Ex-Ge-
schäfte entstand, soll zwölf Milliarden 
Euro betragen. Diese Schätzung wird 
von Benjamin Frey als zu niedrig ange-
sehen. Der Abfluss von Steuergeldern 
sei deutlich größer gewesen. Frey ist 
Beschuldigter in mehreren Strafverfah-
ren und einer der ersten Insider, die 
bei der Aufarbeitung der Cum-Ex-Affäre 
auspackten. Im Bonner Prozess trat er 
als Kronzeuge gegen zwei britische Ak-
tienhändler auf. Sie werden beschuldigt, 
für eine Schadenssumme von rund 400 
Millionen Euro verantwortlich zu sein.

„Quer durch die Republik ermitteln 
Staatsanwaltschaften in mehr als 70 
Komplexen gegen rund 500 Beschul-
digte. Dem Handelsblatt liegt die 
Aufstellung eines Whistleblowers vor, 
der sich zwischen 2014 und 2015 
intensiv mit der Steuerfahndung Wup-
pertal austauschte. Seine Liste enthält 
die Namen von 130 Banken, die an 
Cum-Ex-Geschäften beteiligt gewesen 
sein sollen. Es gibt kaum ein Geld-
haus, das darauf fehlt.“

Benjamin Frey arbeitete zu Beginn 
seiner Karriere als Anwalt in einer 
US-amerikanischen Sozietät. Später 
machte er sich zusammen mit Part-
nern selbstständig. „Ihre Kanzlei wur-
de in Cum-Ex-Kreisen zu einer Art Zen-
trale. Sein Schreibtisch stand im 32. 
Stock des Frankfurter Bürohochhau-
ses Skyper. Frey: ‚Wir fühlten uns wie 
die Größten.‘ Ab 2006 gehörten Frey 
und seine Partner zu den nachgefrag-
testen Namen in der Cum-Ex-Beratung 
– und akquirierten selbst häufig neue 
Investoren. Viele zufriedene Kunden 
brachten neue in die Kanzlei, das Ge-
schäft brummte.“

Dann reagierte endlich das Justiz-
ministerium. Es wurden Regelungen 

"Wir fühlten uns 
wie die Größten"

Kronzeuge im Cum-Ex-Prozess sagte aus



eingeführt, die deutschen Banken vor-
schrieben, bei Cum-Ex-Aktiendeals für 
eine korrekte Versteuerung zu sorgen. 
Das sei aber nur ein Brandbeschleu-
niger gewesen, sagt Frey. Weil in den 
entsprechenden Paragrafen von inlän-
dischen Banken die Rede war, wickel-
te man die krummen Geschäfte nun 
eben über ausländische Banken ab. 
„Frey erinnert sich an das Credo sei-
nes ehemaligen Partners Hanno Ber-
ger: Was nicht ausdrücklich im Gesetz 
steht, gilt nicht... Wer Zweifel an der 
Maschine Cum-Ex äußerte, wurde von 
Berger scharf angegangen. Frey erin-
nert sich an die Worte des Star-Juris-
ten: ‚Wer ein Problem damit hat, dass 
wegen unserer Arbeit weniger Kinder-
gärten gebaut werden: Da ist die Tür!‘“

In dem Artikel des Handelsblatts hieß 
es weiter: „Lüge ist ein wiederkehren-
des Motiv in dieser Affäre. Viele Investo-
ren behaupten bis heute, sie hätten nie 
gewusst, woher die sagenhaften Gewin-
ne bei der Cum-Ex-Methode stammten. 
Die einen beteuern, sie hätten auch nie 
gefragt, die anderen sagen, man habe 
sie auf Nachfrage falsch informiert. 
Frey berichtet freilich auch von einem 
Fall, wo ein Kunde seiner Kanzlei genau 
nachrechnete, und sich gerade deshalb 
beschwerte. Dann drohte er mit Ge-
walt... ‚Der Mann wollte zehn Millionen 
Euro Nachschlag‘, erinnert sich Frey. 
‚Andernfalls würde er eine bekannte 
Rockergang einschalten.‘“

Frey erinnerte sich weiter, dass 
schließlich 2,5 Millionen Euro an den 
Kunden gezahlt wurden. Man habe 
bei den Steuerdeals eben auch noch 

versucht, sich gegenseitig zu über-
vorteilen, nach dem Motto: „Jeder be-
scheißt jeden.“

Nach 2012 gab es, als Folge ver-
mehrter Betriebsprüfungen, immer 
mehr juristische Fachaufsätze, die 
Cum-Ex-Geschäfte als legal einstuften. 
Auch Freys Kanzlei vergab solche Auf-
träge gegen gutes Honorar an geeigne-
te Experten, bekannte Jura-Professoren 
und renommierte Anwälte. Frey: „Das 
war letztlich alles Mietschreiberei.“

Auch die Lobbyarbeit über Kontakte 
in die Finanzverwaltung, die Justiz und 
in Ministerien sei wichtig gewesen. 
Man wollte alle Gesetzesänderungen 
schon kennen, bevor sie stattfanden. 
Frey sagte aus, er sei auch vom Deut-
schen Sparkassen- und Giroverband 
mit Informationen versorgt worden.

„Dann dürfen ihn auch die Anwälte 
der fünf Finanzinstitute befragen, die 
das Gericht dem Bonner Verfahren 
hinzugezogen hat: die Hamburger Pri-
vatbank M.M. Warburg, deren Tochter 
Warburg Invest, das US-Institut BNY 
Mellon, die französische Société Gene-
rale sowie die Fondsgesellschaft Han-
sa Invest. Die Staatsanwaltschaft wirft 
ihnen die Zusammenarbeit mit den bei-
den Angeklagten bei Cum-Ex-Geschäf-
ten vor – und den daraus entstan-
denen Gewinn. Im Raum steht eine 
mögliche Vermögensabschöpfung von 
rund 389 Millionen Euro. Die fünf da-
von bedrohten Banken verwehren sich 
gegen dieses Ansinnen des Gerichts.“

Im Handelsblatt vom 25. November 
2019 erschien unter dem Titel „Ab-
schied in letzter Sekunde“ ein weiterer 

Artikel von Sönke Iwersen und Volker 
Votsmeier zu dieser Affäre. Auf Druck 
der Bankenaufsicht Bafin sind inzwi-
schen zwei Aufsichtsräte der Privat-
bank M.M. Warburg zurückgetreten: 
Christian Olearius, der lange Chef der 
Bank war und zuletzt den Aufsichtsrat 
führte, und Max Warburg. Beide sind 
Hauptgesellschafter der Bank und ver-
wickelt in den Cum-Ex-Skandal: „Vor 
allem Olearius wurde in dem Bonner 
Prozess bereits schwer belastet. Ein 
als Zeuge geladener Anwalt berichte-
te ausführlich, wie er und ein Kollege 
2007 nach Hamburg fuhren, um Ole-
arius persönlich die Idee von den Ge-
schäften auf Kosten der Steuerzahler 
vorzustellen. Die Warburg Bank, zuvor 
schon bei Cum-Ex aktiv, weitete ihre 
Beteiligung aus. Als Gruppe mischte 
sie im Eigenhandel mit und legte spä-
ter Cum-Ex-Fonds für vermögende Pri-
vatanleger auf.“

Zu den zu erwartenden strafrecht-
lichen Konsequenzen für die beiden 
verantwortlichen Manager kommen 
hohe finanzielle Belastungen für die 
Bank. So forderte das Finanzamt für 
die Jahre 2010 und 2011 bereits 
hohe Summen zurück. Weitere Einzie-
hungen und Bußgelder drohen. Das 
finanzielle Risiko für die Bank wird auf 
mehr als 300 Millionen Euro beziffert.

„Die Bank mag nun hoffen, dass 
der Abgang von Christian Olearius und 
Max Warburg etwas Druck vom Ham-
burger Traditionshaus nimmt. An ihre 
Stelle treten Männer, von denen keine 
persönliche Verwicklung in Cum-Ex-Ge-
schäfte bekannt ist.“



Die Höhe der Grundsicherung 
(„Hartz IV“) deckt offi ziell das 

sogenannte soziokulturelle Existenz-
minimum ab und liegt zurzeit für einen 
allein lebenden Erwachsenen bei 424 
Euro (432 Euro ab 2020), plus Kosten 
für Unterkunft und Heizung. Doch allein 
im Jahr 2018 verhängten die Jobcen-
ter knapp über 900.000 Sanktionen 
und stürzten damit hunderttausende 
Leistungsbeziehende in eine materi-
elle (und häufi g psychische) Notlage. 
Fast 15 Jahre nach Einführung des 
Hartz-IV-Regimes urteilte das Bundes-
verfassungsgericht in Karlsruhe am 
5. November 2019 endlich über die 
Zulässigkeit der Hartz-IV-Sanktionen.

Zunächst, worum geht es? Lehnt 
bislang ein Erwerbsloser ein Joban-
gebot oder eine Maßnahme ab, wer-
den die Leistungen um 30 Prozent 
gekürzt, im Wiederholungsfall um 60 
Prozent, bei weiterer Weigerung ent-
fällt die Leistung ganz, samt Wohn- 
und Heizkosten. Verhängte Sanktio-
nen gelten dabei immer drei Monate. 
Wer ohne überzeugenden Grund einen 
Meldetermin versäumt, verliert zehn 
Prozent des monatlichen Regelsatzes 
(diese Fälle machen 77 Prozent aller 
Sanktionen aus). Bei Menschen unter 
25 Jahren wird noch härter durchge-
griffen. Ihnen droht schon beim ersten 
Verstoß die Totalsanktionierung.

Die besonders scharfen Sanktionen 
für junge Hartz-IV-Empfänger unter 25 
Jahren waren jedoch nicht Teil des 
Verfahrens in Karlsruhe. Für alle ande-
ren entschied das Gericht nun, dass 
Kürzungen von 60 Prozent und mehr 
nicht weiter zumutbar sind. Derarti-
ge drastische Kürzungen darf es ab 
sofort nicht mehr geben, 30 Prozent 
und weniger sind dagegen weiterhin 
erlaubt (in der Folge sind mit der Ent-
scheidung aber offensichtlich auch für 
die Gruppe der jungen Leistungsbe-
ziehenden Kürzungen um mehr als 30 
Prozent Vergangenheit).

Die Verfassungsrichter/innen er-
klärten die Sanktionen damit zwar 
nur für teilweise verfassungswidrig, 
ernteten dafür aber auch in kritischen 
Kreisen Zustimmung. So begrüßte 
etwa das Bündnis „Auf Recht Beste-
hen“, getragen unter anderen von 
der Arbeitslosenselbsthilfe Olden-
burg, dem Bundeserwerbslosenaus-
schuss ver.di, dem Erwerbslosenfo-
rum Deutschland, dem Frankfurter 
Arbeitslosenzentrum (FALZ) und der 
Koordinierungsstelle gewerkschaft-
licher Arbeitslosengruppen (KOS), 
in einer ersten Stellungnahme das 
Urteil, „wonach die bestehende Sank-
tionsregelung zum großen Teil als 
verfassungswidrig anzusehen ist und 
in der bestehenden Form nicht mehr 
angewendet werden darf“. Das Bünd-
nis fordert allerdings nach wie vor die 
Abschaffung des gesamten Sankti-
onssystem im SGB II.

Das Problem für Betroffene und 
Gegner des Zwangsapparats „Hartz 
IV“: Das Gericht bestätigte durch 
sein Urteil grundsätzlich, dass die 
Richtwerte des soziokulturellen Exis-
tenzminimums für „unkooperative“ 
Hartz-IV-Beziehende weiterhin abge-
senkt werden dürfen. Im Urteil des 
BVerfG vom 9. Februar 2010 zur Be-
messung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums hatte es dagegen 
noch geheißen: „Das Grundrecht auf 
Gewährleistung eines menschenwür-
digen Existenzminimums aus Art. 
1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem 
Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 
GG sichert jedem Hilfebedürftigen die-
jenigen materiellen Voraussetzungen 
zu, die für seine physische Existenz 
und für ein Mindestmaß an Teilhabe 
am gesellschaftlichen, kulturellen und 
politischen Leben unerlässlich sind.“ 
(Az. 1 BvL 1/09)

Die vielzitierte Menschenwürde 
scheint demnach keineswegs absolut 
zu gelten und sehr wohl einer Abwä-

gung zugänglich zu sein. Christoph 
Butterwegge, em. Professor für Poli-
tikwissenschaft an der Uni Köln, ana-
lysierte am 5. November 2019, noch 
vor dem Urteilsspruch, im Neuen 
Deutschland („Ohne Sanktionen kol-
labiert das Hartz-IV-System“) dessen 
gesellschaftspolitischen Kontext:

„Mit seiner Entscheidung in der 
Sache hat sich Karlsruhe sehr viel 
Zeit gelassen, was nicht zuletzt ih-
rer enormen Tragweite geschuldet 
sein dürfte. Tatsächlich handelt es 
sich politisch um ein heißes Eisen, 
denn Hartz IV bildet das Herzstück 
des neoliberalen Wohlfahrtsstaates, 
und die Sanktionen bilden das Herz-
stück von Hartz IV. Schon ihre Andro-
hung gleicht Daumenschrauben, die 
Hartz-IV-Betroffene gefügig machen 
sollen. Ohne die Sanktionen wäre 
Hartz IV daher ein zahnloser Tiger. 
Würden die Sanktionen verworfen, 
könnte das System insgesamt kolla-
bieren. Mit den Sanktionen fi elen nach 
Art eines Dominoeffekts womöglich 
auch die übrigen Bausteine des be-
stehenden Arbeitsmarktregimes.“

Fazit: Trotz der nach dem Urteil des 
BVerfG umzusetzenden Abmilderun-
gen der bisherigen Sanktionspraxis 
bleiben unterm Strich „15 Jahre Ver-
fassungsbruch“, wie die junge welt am 
6. November 2019 einen Artikel zum 
Thema betitelte. Und ein Ende ist nicht 
abzusehen.
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